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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

9. September i9~0 ‘ Nr 4636

Mit Beschluss—Nr. 4:02 vom 20. Januar 1978 hat der Regierü1~g~—

rat die von der Einwohnergemeiflde Hof stetten unterbreitete

Baulandumleguflg “Wygärtli—Bühne“ grundsätzlich genehmigt~ ~ie

Gemeinde wurae beauftragt, die~auiafldumiegUflg verma±ken und

vermessen zu lassen; diesem Auf t~ag ist sie n~chqekoITIfltefl. Der

def~nitiVefl Gen~hm4.gU~flg steht daher nichts, im Wege. Die Ge

bührenbefreiUflg wurde schon anlässlich der grun~s~ätzliChefl

GenehmigUhg ausgesprochen. ~jne enehmigurigEgeb~hr ist e1~en-

falls schon ez~hober1 w~rden.

Eswird
beschlossen:

1. Die BaulandUmlegUng “Wygärtli-Bühfle“ der Einwohnergemeinde

Hof stetten wird im Sinne von § 21 der Verordnung über Bau—

landumlegung und GrenzbereinigUflg vom 10. April 1979, ge

stützt auf die vorgelegten Unterlagen definitiv genehmigt.

2. Die ~intschreiberei Dorneck, Dornach, wird beauftragt, den

neuen Besitzstand im Grundbuch einzutragen.

Der staatsschreiber

~
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-‚ —Bau-Departement (4),mit Akten

— Hochbauamt (2)

Tiefbauamt ~(2)

— Rechtsdienst (pw)

Amt fur Raump1an~ng (2), mit 1 Satz g~n Unberlagen

—.Kreishauamt II~ ;4i43JJorllaciii mit 1 Satz gen. Unterlagen

~‘~Amtschreibe.rei ~ 4l43~Dornach, mit 1 Satz gen.
Unter1 agen

— Ammannarnt der Einwohnergernelnde, 4214 Hof stetten, mit 1
~:•:r;~:

~ Hofstetten

— Ingenieurbüro A, Hulliger, Hirz.en~ar~tenl, 4226 Breitenbach

— Amtsblatt, Publikation des Dispositivs, Ziffer 1
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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

Ar;t~rfl2UflP,ES KA~TONS SOLOTHURN

25.JAN.1918 VOM
___• 20. Januar 1978 Nr. 402

Di wnergemeinde Hofstetten unterbreitet die Baulandumlegung

‘Wygärtli-Bühne“ zur grundsätzlichen Genehmigung. Die Landumle

gungsakten lagen während der Zeit vom 16. Juni bis 15. Juli 1975

öffentlich auf. Während dieser Frist haben 19 Grundeigentümer bei

der Vollzugskommission Einsprache erhoben. Gegen deren Entscheid

führten 10 Grundeigentümer beim Gemeinderat Beschwerde. Auf eine

Beschwerde konnte der Gemeinderat nicht eintreten, neun musste

er abweisen. Gegen diesen Entscheid haben

— B. Häge1i—Schmidli~,Aesc1-istr~sse 27, Ettingen

— A. + E. Hägeli—Schurnacher, Flühstrasse 117, Hofstetten

— Erbengemeinschaft Stöckli-Lachat, Hofstetten

— Ernst Haberthür, Choliberg 27, Hofstetten

- Erbengemeinschaft H. Kocher-Stöckli, Rest.Kreuz, Hofstetten
- E. Schumacher, Hagenheimerstrasse20, Alischwil

- M. Rumpf, In den Reben, Hofstetten

- R. Thürkauf, In den Reben, Hofstetten

Beschwerde beim Regieru•ngsrat eingereicht.

Der Regierunqsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

1.

Beamte des Bau—Departementes führten im Beisein der Beschwerde—

führer, ihrer Vertreter, Herrn Plösser vom Ingenieurbüro Hulliger

und Gemeindevertretern einen Augenschein mit Parteiverhandlung

durch. An diesen Verhandlungen wurde versucht, eine Einigung zu

erzielen. Die Beschwerdeführer beharrten jedoch auf ihrem Stand

punkt und die Gemeinde liess sich dazu nicht mehr weiter ver

nehmen.

25307- 100000 -1977
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A. ~~erdeHäelj~Sch~dlin

Der Beschwerdeführer beantragt durch seinen Vertreter Dr. M. Ziegler,

die neuzugeteilte Parzelle 44 sei auf die Parzelle GB Hofstetten

2573 Altbesitz zu verlegen. Er begründet dies damit, dass er weniger

wertvolles Land zugeteilt erhalten habe, weil südlich des Rauracher—

weges gelegene Parzellen im Altbesitzstand nach Norden und x~ördlich

gelegene nach Suden verlegt wurden. Die Vollzugskommission habe

versprochen, eine diesbezügliche Aenderung durchzuführen, aber dieses

Versprechen nicht eingehalten. Sie h.abe die parzelle nur in den

Bereich der alten Parzelle gerückt. Der Schwerpunkt der Neuzuteilung

sei daher nicht beim Schwerpunkt des bisherigen Besitzes.

Nach § 27 Absatz 3 BauG ha~ben. die GrundeigentUmer die ihnen an

stelle des bisherigen Grundeigentums zugewiesenen Grundstücke

zu übernehmen. Die zu übernehmenden Grundstücke müssen aber in

der Art, Beschaffenheit und Lage ähnlich sein wie die abzutretenden.

Der Beschwerdeführer besass vor der Baulandumlegung die Parzellen

GB Hofstetten 2573 und 2574; Das Prinzip, dass ein Grundstück

wenn möglich am selben Ort ode~ an einem Or-~ in ähnlicher Lage und

Beschaffenheit wieder zugeteilt werden soll, ist hier keineswegs

verletzt. Die im Altbesitzstand östlich der beiden Parzellen gelegenen

Grundstücke verliefen durchwegs alle von Süden nach Norden und die

westlich gelegenen von Westen nach Osten. Alle diese Grundstücke,

die verschiedenen Ei.gentümern gehörten, wiesen eine Breite von

ca. 4 m bis 34 m auf, so dass es unmöglich war, den GrundeigentUmer~

ihre Wunschp~zelle~ ~uzuteilen~ Aus den Unterl~en ist ersichtlich,

dass die meisten Grundeigentümer ihre Parzellen oder Parzellen in

der Nähe ihres Altbesitzstandes wieder zugeteilt erhielten. Der

Beschwerdeführer bekam die Parzelle 44, welche seine Parzelle 2573

im Ältbesitzstand schneidet. Sein Grundstück 2573 läg ca. 220 m

westlit~h des Baselweges und ca. 260 m nördlich der Kantonsstrasse,

Die Neüparzelle 44 befindet ~ich ca~ 225 mwestlich des Baseiweges

~ind ca. 220 m nördlich dei~ Kahton~strasse, Der Beschwerdeführer er—

hält somit seine neue Parzelle i‘m bereiche der alt~n Grundstücke,

allerdings etwas nach Süden verschoben, Die Grundstücke müssen

nicht am selben Ort zugewiesen werden, wenn dies nicht möglich

ist, Es genügt, wenn sie in der Nähe zugeteilt werden können
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Die Parzelle 44 kann insbesondere deswegen nicht am selben Ort

zugeteilt werden, weil die .Strassenplanung der Gemeinde dies

nicht zulässt, Im alten Besitzstand grenzte das Grundstück

2574im Nordenan den Weg “Im Wyg~rtli“.und die unmittelbar

angrenzende Parzelle 2~73 endete dort, wo der heute geplante

Rauracherwegverläuft. Dies ergibt eine Distanz von ca. 130 m,

was 4 Bautiefen entspricht. Es ist daher offensichtlich klar,

dass dazwischen unbedingt noch eine Strasse geplant werden

musste, damit die neu zugeteilten Parzellen überhaupt baureif

gemacht werden konnten. Die Zuteilung der Parzelle 44 erfolgte

weder willkürlich noch widerspricht sie dem Schwerpunktsprinzip.

Eswurdeauch noch versucht, einen Abtausch mit der Parzelle 43

(Eigentümerin: seine Mutter) zustande zu bringen, was aber am

derstand des Beschwerdeführers und seiner Mutter scheiterte.

Ob das Grundstück einen effektiven Minderwert besitzt, wie det

Beschwerdeführer behauptet,. ist eine Entsch~digungsfrage und

diese kann hier nicht behandelt werden, weil sie nicht ins Ge

nehmigungsverfahren gehdrt. Darüber haben im gegebenen Zeit

punkt die kantonalen Sch~tzungsinstanzen zu befinden.

Die Besähwerde ist deshalb kostenfällig abzuweisen, soweit dar

auf eingetr~ten werden kann. Der Beschwerdeführer hat eine Ent—

scheidgebühr von 150 Ebanken zu bezahlen, an welche der gelei

• stete KostenvÖt~chuss angerechnet wird.

B,. Beschwerde A, + E. Häqeli-Schumacher

Der Beschwerdeführer beantragt, die Landumlegung nicht zu ge

nehmigen, die Parzelle 2668 (neu 72) so zu belassen wie im Alt—

besitzstand; es sei keine Teilfläche abzutrennen. Seine Begrün

dung: Der hintere Teil der Parzelle 2668 sei zur Erstellung eines

zonenkonformen Hauses gross genug~ Das Grundstück sei im Neuzu—

stand etwa 10 m schmäler, was zu einerBeeinträchtigung der

Ueberbauungsmdglichkeit führe, dies insbesondere auch, weil

auf GB 2669 (Eigentümer: Stöckli-Lachat) im hintern Teilein

Gebäude stehe. Die Verschmälerung des Grundstückes ziele eindeu

tig darauf ab, die Liegenschaft Restaurant Rössli auf seine

• Kosten zu bevort~ilen, •
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Der Beschwerdeführer besitzt im alten Zustand 4 Parzellen, wo

von GB 2588 und 2589 nördlich des geplanten Rauracherweges. lie

gen und GB 2513 sich von der geplanten Strasse ‘Auf dem Felsen

bis nördlich der Strasse “Im Wygärtli“ erstreckt. GB 2668 er

streckt sich von der Kantonsstrasse nach Norden und weist eine

Länge von ca. 110 m auf. Das Grundstück wird im nördlichen Teil

durch den neuen Bühneweg in zwei Teilparzellen aufgespaltet, wo

bei der nördlich dieses Weges gelegene Teil eine Fläche von ca.

390m2 enthält. Gegen die Zuteilung der Parzellen 2588/89 und

2513 zur neuen Parzelle 58 hat der Beschwerdeftthrer nichts ein—

gewendet. Folglich ist er mit dieser Zuteilung einverstanden.

Diese.neue Parzelle befindet sich etwas nordwestlich der Par

zelle. 2668 (neu 72), nur getrennt durch den Bühneweg. Die Par

zelle 2668 wurde für den öffentlichen Strassenabzug nur mit der

Hälfte. der Fläche belastet, so dass das Grundstück einen Abzug

von ca. 150 m2 erleidet. Die Flächen nördlich der südlichen Stras—

senlinie und der öffentliche Abzug für die Parzelle 2668 ergeben

eine Fläche von ca. 540 m2. Werden diese 540 m2 von der Total—

fläche des Grundstückes 2668 (3270 m2) abgezogen, so bleibt ein

effektiver Anspruch von 2730 m2, wöbei der Beschwerdeftihrer nach

der Fläöhentabelle jedoch nur 2698 m2 erhält, was eine Miiiderzu—

teilung von 32 m2 bedeutet. Da jedoch der Beschwerdeführer in der

glU.ckligen Lage ist, noch andere Grundstücke zu besitzen., die zu

1 Parzelle (neu 58) zusammengefasst — nicht angefochten — nord

westlich der Parzelle 2668 (nur durch die Strasse getrenht)

zugeteilt wurden, rechtfertigt sich, die 32 m2 der Parzelle 2668

zur Neuzuteilüngsnu~nmer 58 zu schlagen. Durch den Verlust von 32 m2

erleidet die Parzelle 2668 für eine künftige Ueberbauung keinen

Nachteil, ist doch die Parzelle im schmalsten Teil der nördlichen

Hälfte 27 m breit. Würden die 32 m2 aber bei der alte~ Parzelle

gelassen, so ergäbe dies auf eine Länge von 32 m eine Ausdehnung

um 1 m nach Osten, was dem Beschwerdeführer absolut nichts

einbringt. Der Einwand, dass wegen des Gebäudes ~uf GB 2669, das

den Grenzabstand nicht einhält, ein Haus nicht möhr möglich ist,

stimmt nicht. Trotz der Vergrösserung des Grenzabstandes lässt die

neu geformte Parzelle 2668 eine Gebäudelänge bzw. Gebäudebreite

von 15 m zu, Von einer nicht mehr Uberbaubaren Parzelle kann
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demnach nicht gesprochen werden. Auch der Einwand, dass nur

das angrenzende Grundstück 3084 auf seine Kosten bevorteilt

werde,~ kann i~icht gehört werden. Aus dem Konzept der Strassen—

führung und dem Umstand, dass der Eigentümer der Parzelle

3084 im Umlegungsgebiet keine andere Par~elle besitzt, konnte

keine andere Zuteilung vorgen~ommen werden. Der nach dem öffent

lichen Abzug entstehende Anspruch musste deshalb wieder sü.d—

lich des Bühneweges zug.eteilt werden. Von einer Bevorteilung

der Parzelle 3084 kann nicht die Rede sein. Die Neugestaltung

der Parzelle 2668 erfolgte somit nicht willkürlich.

Die Beschwerde ist daher kostenfällig abzuweisen. Der Beschwerde-

führer hat eine ~ntschei~gebühr von 100 Franken zu b~z~hlen, welche
mit dem Kostenvorschuss verrechnet wird,
C~hwerdeErbenemeinschaftStöckliLachat

Die Beschwerdeführer verlangen, die Baulandumlegung in vorlie—

gender Form nicht zu genehmigen. Sie seien mit der seitlichen

Abtrennung des Weganteiles der schon schmalen Parzelle nicht

einverstanden (öffentlicher Abzug). Mit dem Abzug seien sie

hingegen einverstanden, Aber eine M~hrzuteilung dränge sich

geradezu auf, Ein Rückzug der Einsprache, wie die Gemeinde

Hofstetten behaupte, sei nicht erfolgt. Die Gemeinde habe

die Mutter aufgrund falscher Interpretationen zum Rückzug

veranlasst,

Die Erbengerneinschaft erhob während der Auflagefrist Einsprache

bei der Vollzugskommission (14, JV1i 1975), Die Einsprache lautete:

tDer Gesamteigentumsteilung vom 10. Oktober 1973, von der Amt-

schreiberei Dornach am 12 November 1973 beglaubigt, ist bei

der i~esi~en Flächenberechnung versehendlich keine Beachtung

geschenkt worden, Diese neue Zuteilungsnummer 61 ist seither

Eigentum von Rita Schaub~St~c-kl~und hät~te~- d~r&ac~i-~zuy Et~—

mitt,lung des Abtretungsteils für Strassenbau separat berech—

net ~ierden müssen, Irrtümlich sind beide obgenannten Parzellen

dazu einbezogen und zudem mit einem Abzug von lO,.9 % anstatt der

eingeplanten 9,16 % belegt worden, Di,es hat uns veran1ass~.

vom Einspruchsrecht gebrauch zu machen,~
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Am 1. September1975 fand eine Einspracheverhandlung statt.

An dieser Verhandlung korrigierte die Vollzugskommission den

Fehler im Plan und auch in der Grundeigentümer- und Flächen

tab~lle und erreichte dadurch den Rückzug der Einsprache, Die

Einsprecher bestätigten den Rückzug auf dem Original der Ein-

sprache mit ihrer Unterschrift, Mit Schreiben vom 10, Oktober

1975 bestätigte die Vollzugskommission ihrerseits die Korrek

turen und den Rückzug der Einsprache, Die Erbengemeinschaft

erhob am 29. März 1976 (mehr als fünf Monate später) Beschwer

de beim Gemeinderat, mit welcher neue materielle Einwände ge

macht wurden, Der Gemeinderat ist wegen Verspätung der Be

schwerde darauf nicht eingetreten und teilte dies der Beschwerde.~

führerin mit Schreibe~i~jor~ 3.Mai 1976 mit, welche am 13. Mai

1976 Beschwerde beim.~Regierungsrat erhob, Di~ Beschwerdeführerin

macht auch hier wieder Punkte geltend, die weder von der Voll

zugskommission noch vom Gemeinderat behandelt werden konnten.

Da die Gemeinde materiell keinen Entscheid gefasst hat, kann

die Beschwerde in dieser Hinsicht auch nicht an den Regierungs—

rat weitergezogen werden, Die Beschwerdeführerin macht auch

nicht etwa geltend, der Regierungsrat habe einen Entscheid

zu .fassen, der den Gemeinderat verpflichte, auf die Beschwerde

einzutreten.

Weil materiell kein beschwerdefähiger Entscheid des Gemeinde

rates ergangen ist, kann der Regierungsrat auf die vorliegende

Beschwerde nicht eintreten.

An die Kosten des Verfahrens hat die Erbengemeinschaft eine

Gebühr von 50 Franken zu bezahlen; der Rest wird zurücker

stattet,

D, werde~nstHaberthü&Neumaer

Der Beschwerdeführer beantragt, die Baulandumlegung nicht zu

genehmigen. Er begründet dies damit, dass der Schwerpunkt des

Altbesitzstandes nicht in der Neuzuteilung liege, wie der Ge

meinderat dies behaupte.. Dies treffe nur für die Parzelle

2556 im Altbesitzstand (560 m2) zu, nicht aber. für die Grund

stücke 2538 — 40 (1226 m2), Zudem erziele er keinen Mehrwert,

wie der Gemeinderat entschieden habe; denn zuerst werde doch

am Hang gebaut und nicht in der Talsenke,
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Die Grundeigentümer haben die anstelle ihres bisherigen Grund

eigentums zugewiesenen Grundstücke zu übernehmen (‘~ 27 Abs. 2

BauG) Die zu übernehmenden Grundstücke müssen aber in der

Art, Beschaffenheit und Lage ähnlich sein wie die abzutretenden

und nicht gleich, denn eine Gleichheit von Grundstücken ist

ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer besass vor der Baulandumlegung

die Grundstücke 2538, 2539, 2540 und 2556. Die Grundstücke

2538—40 verlaufen in einer Reihe von Norden nach Süden und reichen

vom bestehenden Wyg~rtliweg (der durch die Aenderung des Strassen-

und Baulinienplanes nach Süden verschoben wird) bis 50 m nördlich

( des geplanten Bühneweges, während das Grundstück 2556 westlich

der geplanten Eichenstrasse und nördlich des Bühneweges liegt.

Das Grundstück 2540 liegt gemäss Zonenplan ganz, das Grundstück

2539zum grösseren Teil (65 %) in der Zone für öffentliche Bauten

undAniagen. Bei allen Grundstücken hat der BeschwerdefUhrer~

sich den öffentlichen Abzug zur Ausscheidung des öffentlichen

Stra~senareales gefallen zu lassen, womit die einzelnen Grund

stücke r~och folgende Flächen aufweisen: 2538 = 452 m2; 2539 =

371 m2; 2540 = 290 m2 und 2556 = 509 m2. Der Schwerpunkt des

alten Besitzstandes liegt somit eindeutig im südlichen Teil

~ Baulandumlegungsgebietes, nämlich 1040 m2im Süden und

582 m2 im Norden. Es ist damit allen klar, dass der Schwer

punkt der Neuzuteilung ebenfalls im Süden liegt. Die Grundstücke

können im vorliegenden Fall jedoch nicht am selben 0r~wie

2539 und 2540 zugeteiltwerden, da diese beiden Grundstück~ wie

erwähnt in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen sic1~

befinden. Aus diesem Grunde und weil derSchwerpunkt im Süden

ist, liegt es nahe, das~ die alten Grundstücke 2538 und 254Q

zusammengefasst und mit der Parzelle 2556 vereinigt werden. Es

kann~ sich nur darum handeln, ob die neue Parzelle am geplanten

Rauracherweg oder am geplanten Bühneweg zugeteilt werden soll.

Die Pärzelle 2556 liegt zu 4/5 südlich d~e,s Rauracherweges, also

zwischen Rauracherweg und Bühneweg, Aus technischen Gründen konnte

di~Parzelle nicht unmittelbar südlich des Rauracherweges zu

geteilt werden, Die Zuteilung nördlich des Bühneweges (Parzelle 62)

ist vom technischen ~und rechtlichen Standpunkt aus in Ordnung und

kann nicht als willkürlich bezeichnet werden.
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- Ob der Beschwerdeflihrer einen Minderwert erleidet, ist eine

Frage der Entschädigung, welche im Genehmigungsverfahren nicht

behandelt werden kann, DarU.ber haben im gegebenen Zeitpunkt

die kantonalen Schätzungsinstanzen zu befinden..

Die Beschwerde ist daher kostenfällig abzuwei.sen, soweit dar

auf eingetreten werden kann. Der Beschwerdeführer hat eine

Entscheidgebühr von -100 Franken zu bezahlen, welche ~nit dem

Kostenvorschuss verrechnet wird.

E, Beschwerde Erbenqemeinschaft H. Kocher—Stöcklj

Die ~rbengemeinschaft beantragt, den Beschluss des Gemeinderates

uber die Neuzuteilunq aufzuheben und die Grundstucke in der alten

Form und am alten Ort zu belassen. Sie begründet diese Forderung

damit, sie sei der Auffassung, dass das Land an der ursprüng

lichen Lage belassen werden muss und nicht an eine minderwertige

Lage zugunsten anderer Grundeigentümer eingeteilt wird. Sie verlangt,

dass die 650 m2 Land, die hinter dem Restaurant Kreuz zugeteilt

wurden, wieder im Wygärtli zugeteilt werden. Di~ Beschwer~öführerin

besitzt zwischen dem Weg “Im Wygärtli“ und dem Weg Auf den Felsen‘

die Grundstücke 2566, 2567 und 2569. Entlang dem Baselweg vöm

aufgehobenen Wegstück “Im Wygärtli‘ bis 70 in nördlich desBühne

weges besitzt sie das Grundstück 2487. Ferner besitzt die Erbenge—

meinschaft die Parzelle 2680 zwischen der Kantonsstrasse und

Bühneweg und anschliessend in nördlicher Richtun~ noch die 7

Parzellen 2625-2629. Rund 900 m2 des Grundstückes 2487 liegen in

der Zone fü~ öffentliche Bauten und Anlagen. Wird vom Schwer—

punktsprinzip ausgegängen, so müssen der Erbenge~einschaft 4

Einzelparzellen zUgeteilt werden, nämlich das Restaurant Kreuz

und eine dahinterliegende Parzelle, eine Parzelle am Weg “Im

Wyg~rt1i“ und eine Parzelle zwischen den Strassen “Auf den Felsen“

und “In den Reben“. Vom Standort där Parzellen kann ge~en d~ren

Zuteilung nichts eingewendet werden, was die Bäsch~brdeführerin

auch unterlassen hat, Sie wendet sich einzig dagegen, dass ihr

angeblich ca. 9 a nicht “Iri~ Wygärtli“, sondäri~ nördlich d~

Bühneweges zugeteilt wurden, Die Zute3lung nördlich des Bühneweges

kommt nicht von Ungefähr. Wi~ schon e~ähnt befinden siöh

ca. 890 m2 des Grundstückes 2487 in der Zone für öffentliche Bauten
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und Anlagen und 1504 m2 im sogenannten ‘Wygärtli—Quartier‘, Nach

dem öffentlichen Abzug für das Teilstück im Wygärtli (138 m2),

hat die Beschwerdeführerin in diesem Quartier einen Zuteilungs—

anspruch von 1366 m2, erhält jedoch die Parzelle 14 mit einer

Fläche von 1926 m2, Die Parzelle 25 ihrerseits hat anstelle einer

Fläche von 3040 m2 eine solche von nur 2390 m2, Diese Parzelle

ist um 650 m2 zu klein, Gesamthaf~ hätte die Beschwerdeführerin

im Wygärtli-Quartier Anspruch auf 2 Parzellen mit einer Fläche

von 4406 m2, erhält aber 2 Parzellen mit einer Fläche von

4316 m2~ also eine Minderzuteilung von 90 m2, iDer Teil des

Grundstückes 2487, der in der Zone für öffentliche Bauten

und Anlagen liegt, muss irgendwo im Umlegungsgebiet zugeteilt

werden. Nach Verminderung der Fläche durch den öffentlichen Ab

zug hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Fläche von

c~. 808 m2. Nachdem die Erbengemeinschaft bereits zwischen

der Kantonsstrasse und dem Bühneweg und nördlich des Bühneweges

2 Parzellen besitzt, liegt es nahe, ihr die ca. 808 m2 dort,

zuzuteiler~ und nicht irgendwo innerhalb des Umlegungsperimeters.,

Gegen eine solche Zuteilung ist nichts einzuwenden, Es kann

höchstens die Frage gestellt werden, was mit den restlichen 90 m2

geschieht, die im Wygärtli nicht mehr zugetöilt werden können,

Aus den gleichen Gründen rechtfertigt sich auch hier, diese

Restflä•che zur Parz~lle 53 zu transferieren,‘ Dies umsomehr, ‘weil

durch das Zusammenziehen verschiedener Teilflächen eine so ‘breite
(

Parzelle wie beim Stammgrundstück 65 geschaffen wird, was für den

Restauratjonsbetrjeb nur von Vorteil ist, und zwar in bezug auf

eine Erweiterung, die Schaffung von Parkflächen oder eine

anderwertige Nutzung, Von einer schlechteren Zuteilung oder‘

gar einer ungerechten Behandlung kann auf keinen Fall‘ gesprochen

werden, Auf die Begehren, die Entschädigungsfrägen b~treffen,

kann in diesem Verfahren‘nicht eingetreten werden, Mit diesen

Fragän hab~n sich zu geg~bener Zeit die kanton~l‘en Schätzungs

instanzen zu befassen,

Die Beschwerde wird kostenfällig abgewiesen, soweit darauf

einzutreten ist, Die Beschwerdeführerin hat eine Entscheid—

gebühr von 100 Franken zu bezahlen, welche mit dem Kostenvor—

schuss verrechnet wird,
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F~ Beschwerde Edrriund Schumacher

Der Beschwerdefü.hrer beantragt, die Baulandumlegung in vor

liegender Form nicht zu genehmigen, Ihm sei anderes, aber

gleichwertiges Land mit einer Detailersch1i~essung von 6

bis 7 Bauplätzen zuzuteilen. Eventuell sei a) die Strasse

‘Auf den Felsen“ bis zum Baselweg durchzuziehen, ohne einen

Kehrplatz einzuplanen; b) das durch ein Bord zerschnittene

Terrain auf Kosten der Baulandumlegung zu planieren und c)

der die zugeteilte Parzelle zerschneidende Geröllhauf~n mit

Gebtischgruppe auf Kosten der Landumlegung zu beseitigen, Er

begründet seine Begehren damit,dass er durch die Baulandum—

legung •nur schlechtes minderwertiges Land als im Altbe~itz

stand erhalte, dass keine Detailerschliessung vorhanden sei,

sondern der Eigentümer diese noch zusätzlich vorzunehmen häbe,

weswegen die Landumlegung gar nicht im öffentliche Interesse

liege, Zudem werde das Prinzip der Rechtsgleichhejt, de~ver—

h~ltnismässigen Verteilung und des vollwertigen Lander~atzes

verletzt

Der Beschwerdeführer besass vor der Baulandumlegung die Grund

stücke GB 2491, 2492, 2493, 2494 und 2497., Diese sind so ange

ordnet, dass sie ~zusammen einen Streifen Sauland mit einer

L~nge von ca. 225 m und einer Breite von ca. 18 m bilden und

die Parzelle sich von Norden nach Süden erstreckt. Im Norden

grenzt sie an den aufgehobenen Weg “Im Wyg~rtli“ und reicht

im Süden bis ca. 65 m nördlich des Btihneweges. Dieses zusam—

menh~ngend~ Grundstück wird im Norden durch die neue Strass.e

“Im Wyg~rtli“ und in der “Mitte“ durch die Fussgängerverbindung

•Baselweg-Strasse “Auf den Felsen“ durchschnitten, Weder im Osten

noch im Westen stösst die Parzelle an eine Strasse, so dass von

einer bebaubaren Parzelle gar nicht gesprochen werden kann, von

einer erschlossenen Parzelle ganz zu schweigen, Das Grundstück

hätte nur mit Mühe und unter Einhaltung der knappsten Grenzab

stände und Baukuben überbaut werden können, wobei erst noch

Dienstbarkeiten zu errichten gewesen wären, ~Iamit auf die

weiteren Bauparzellen hätte gefahren werdenkönnen, Ob jemals

Verhandlungen über Kauf- oder Tauschg~schäfte stattgefunden haben,
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spielt keine Rolle. Die Gemeinde wie das durchführende Ingenieur

büro mussten auf die Tatsache und die Einträge im Grundbuch ab

stellen, als die Baulandumlegung in Angriff genommen wurde. Im

neuen Zustand erhält der Beschwerdeftihrer die Parzelle 33 mit

einer mittleren Länge vori 88 m und einer mittleren Breite von

40 m nördlich der Strasse “Auf den Felsen “ und westlich des

Baselweges. Die Parzelle ist somit im westlichen und im öst

lichen Teil erschlossen. Von einer nicht mehr erschlossenen

Parzelle kann nicht die Rede sein. Wie der Regierungsrat schon

öfters entschieden hat, genügt demSinn und Zweck der Bauland—

umlegung die Zuteilung einer genügend erschlossenen Bauparz~lle,

Will der Grurideigentiimer weitere Pa~zellierungen innerhalb

seines Besitzes vornehmen, so ist das seine private Sa~he und

kann nicht durch das Mittel der Baulandumlegung erreicht werden.

Im öffentlichen Interesse liegt alleih die Schaffung~ ~dn: gut

bebaubaren oder besser bebaubar~n Parzellen und nicht ~ine im

Privatinteresse liegende Unterparzellierung von neu zugeteIlten

Parzellen mit D~tailerschliessung. Das neue Land, das d~m

BeschwerdefLihrer zugeteilt wird, liegt im Herzen seines Alt

besitzetandes, so dass das Schwerpunktsprinzip, nach dem wenn

möglich am selben Ort oder an einem Ort mit ähnlicher Lage, Art

und Beschaffenheit eine neue Parzelle zuzuteilen ist, sicher

nicht verletzt ist, Von einer Zuteilung minderwertigen Landes

kann nicht gesprochen werden, auch wenn der Beschwerdeführer

etwas mehr nach Westen abfallendes Land erhält, denn das Bau

land in diesem Gebiet ist vom objektiven Standpunkt aus prak

tisch gleichwertig, Bei der Bewertung von Bauland muss auf

einen objektiven Massstab abgestellt werden und nicht darauf,

wie ein einzelner Grundeigentümer ein bestimmtes Landstück be—

wertet. Es wird also weder das Prinzip des vollwertigen Land—

ersatzes noch das Prinzip der verhältnismässigen Verteilung

verletzt, wie der Beschwerdeführer behauptet,

Der Beschwerdeführer ist der Meinung,nur er sei wegen der

Grösse seiner Parzelle schlechter gestellt worden als andere

Eigentümer und bezieht dies allöin auf die Detailerschliessung,
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Indessen ist auch das Rechtsgleichheitsprinzip mit der Zuteilung

einer grossen Parzelle ohne weitere Unterteilung in kl~inere

Parzellen nicht verletzt worden. Es gibt noch andere Eigentümer

im Umlegungsgebiet, die im alten Besitzstand grosse Bauland—

flächen besassen und jetzt nur eine grosse Parzelle ohne be—

tailerschliessung zugeteilt erhalten. So unter anderem die

Parzellen 2, 10, 15, 26, 29, 42, 58 und 49, um nur einige

zu nennen,

Auf die Eventualanträge kann nicht eingetreten werden, weil

die Abänderung des rechtsgültigen Strassen- und Baulinienplanes

‘im dafür vorgesehenen Verfahren durchgeführt werden muss und

nicht Gegenstand des Baulandumlegungsverfahrens sein kann (a);

ebenso sind die Anträge b) und c) nicht Gegenstand des vor

liegenden Verfahrens; sie betreffen Kosten- und Entschädigungs

fragen, die zu gegebener Zeit von den Schätzungsinstanzen zu

beurteilen und zu entscheiden sind. Die Beschwerde wird

kostenfällig abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Der

Beschwerdeführer hat eine Entscheidgebühr von 100. Franken zu

bezahlen, die mit dem Kosteiivorschuss verrechnet wird.

G~werdenMichaelRumfundRemoThürkauf

Die Beschwerdefjjhrer sind mit der Neuzuteilung nicht einver

standen, weil sie Miteigentümer der Parzelle 31 sind und 65 m2

dieser Parzelle abgetrennt und der Parzelle 6, die ~m Allein—

eigentum von Michael Rumpf ist‘, zugeteilt werden.‘ Sie begründet

e.s damit, ‘dass ‚sich der Neuzuteilungsanspruch derart reduziert

habe, dass keine eigenständigen Parzellen mehr vorgesehen werden

könnten, Zudem sei die Nutzung für ein Doppelhaus nicht mehr

möglich. Herr Thürkauf fühlt sich geschädigt durch die Abtrennung

der 65 m2 und die Zuweisung an Herrn Rumpf.

Im alten Besitzstand besassen die Beschwerdeführer die Parzelle

2624 im Miteigentum, ebenso einen‘Anteil an der Parzelle 3366,

so dass sie in die Baulandumlegung eine Fläche von 608 m2

einbrachten. Nach, dem öffentlichen Abzug: für die kdssch~idung

des St~assenareals hatten sie einen Anspruch auf 569 m2, Zugeteilt

wurder~ ihnen jedoch nur 490 m2, und es‘‘wurde zudem eine gemein—

schaftliche Parzelle mit den Eigentümern von GB 2554 (609 m2)
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geschaffen, Die Zuteilung dieser 490 m2 entspricht einer Minder-

zuteilung von 79 m2.

Nach dem Zonenpian der Gemeinde führt ein Fussweg von der

Strasse “Auf den Felsen“ bis nördlich der Strasse “In den

Reben“ etwas mehr als 2 m neben der Grenze des Grundstückes

GB 2440 von Herrn Rumpf vorbei. Dieser ca. 2 m breite Streifen

musste irgendwem zugeteilt werden. Das naheliegendste war,

diesen Streifen Bauland im Ausmass von 65 m2 dem angrenzenden

Grundstück 2440 zuzuteilen, so dass die Zuteilungsparzelle 6

eine Mehrzuteilung von 65 m2 erhielt. Eine solche Mehr— oder Minder—

zuteilung ist, sofern sie., fU,r die Durcjaführung einer Baulahd

umlegung als zweckmässig erachtet werden kann,. ohne~ weiteres

möglich, Wenn ein Grundeigentümer zwei oder mehr Parzellen

besitzt, ist es nicht abwegig, wenn von der einen Parzelle zur

a~idern Fläche transferiert wird, insbesondere dann, wenn eine

überbaute Parzelle, die den Grenzabstand knapp einhält, dadurch

etwas grösser wird, Dabei spielt es rechtlich keine Rolle, ob die

Parzelle, von der Land weggenommen wird, im Allein— oder im

gemeinschaftlichen Eigentum steht, doch ist das gemeinschaftliche

Eigentum eher die Ausnahme, Eine zweckmässige Umlegung konnte ohne

die Mehrzuteilung an Parzelle 6 nicht durchgeführt wet-den, Wenn

ein Grundeigentümer mehr als 1 Parzelle besitzt; wird die Mehr—

und Minderzuteilung unter den Parzellen des gleichen Grundeigen—

tümers ausgeglichen und nicht auf Kosten eines Dritten. Diese

Wegnahme und Zuteilung zu einem andern Grundstück wären will

kürlich, Da der Beschwerdeführer kein anderes Grundstück zur

Verfügung hatte als die Miteigentumsparzelle, mussten wohl oder

übel von diesem Parzellenanteil die 65 m2 abgezogen und der

Parzelle 6 zugeteilt werden, Durch diesen Abzug erleidetdie neue

Parzelle 31 keixie Einbusse, Wie schon erwähnt, steht die Parzelle

im gemeinschaftlichen Eigentum, 609 m2 gehören dem Eigentümer

von GB 2554 und 490 m2 den beiden Beschwerdeführern, Soll die

Parzelle in zwei eigenständige Parzellen aufgeteilt werden, wie

die Beschwerdeftihrer die Absicht haben, würde für sie eine

Parzelle von 14 m Breite entstehen, Diese noch zu überbauen, ist

nicht möglich, wenn die Grenzabstände eingehalten werden müssen,
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Zu. einer Lösung könnte auch die Zuteilung der 65 m2, die

abgezogen werden, nichts beitragen, wurde die Parzelle doch

auf eine Länge von 35 m knapp 2 m breiter. Zudem müsste die

Zuteilung aller umliegenden Parzellen erneut an die Hand

genommen werden und der Strassen— und Baulinienplan abgeändert

werden, was bestimmt nicht im öffentlichen Interesse liegt.

Der Einwand, Herr Thürkauf fühle sich wegen der Abtrennung

dieser 65 m2 benachteiligt, kann nicht gehört werden, weil

gar kein Nachteil vorhanden ist. Der Anspruch der beiden

Miteigentümer beläuft sich auf 569 m2, wovon jeder die Hälfte für

sich beanspruchen kann. Jeder hat deshalb Anspruch auf einen (
Anteil von 284,5 m2. Werden die 65 m2, die ins Alleineigentum von

Herrn Rumpf fallen, berücksichtigt, so ergibt sich für die Parzelle

31 eine effektive Minderzuteilung von 14 m2, die im Schätzungs

verfahren entschädigt werden muss, Diese Minderzuteilung wird

auf beide Beschwerdeführer aufgeteilt, so dass jeder eine Ein

busse von 7 m2 erleidet, Hier von einem grossen Schaden zu s~rechen,

ist unangebracht. Herr Rumpf erhält somit einen Miteigentumsantejl

von 212,5 m2 und Herr Thürkauf einen solchen von 277~,5 m2. Von

einer willkürlichen Abtrennung der 65. m2 von Parzelle 31 und

Neuzuteilung zu Parzelle 6 kann im vorliegenden Fall nicht

gesprochen werden.

Die Beschwerde ist kostenfallig abzuweisen Die Beschwerdefuhrer ‚~

haben eine Entscheidgebühr von je 100 Franken zu bezahlen, welche

mit dem Kostenvorschuss verrechnet wird.

II,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. Die zur Ge

nehmigung notwendigen und öffentlich aufgelegten Unterlagen

(Pläne alter und neuer Besitzstar~d, ~Eigentümer- und Flächen—

verzeichnis sowie Dienstbarkeitentabelle) sind dem Regierungs

rat vollständig unterbreitet worden, Der grundsätzlichen Ge

nehmigung der Baulandumlegung ‘Wygärtli-Bühne) steht daher

nichts im Wege. Es tritt die übliche Gebührenbefreiung ein

(RRB 3913 vom 29, August 1947),
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Es wird

beschlossen:

1, Die Baulandumlegung “Wyg~rt1i-BUhne‘ der Einwohnergemeinde

Hofstetten wird grunds~tz1ich genehmigt,

2, Die Einwohnergemeinde Hofstetten wird angewiesen, die Bau—

• landumlegung vermessen und vermarken zu lassen und dem Bau—

Departement je 4 P1~ne (1 Plan auf Leinwand) sowie je 4 Zu—

teilungs- und Dienstbarkeitentabellen mit dem Gesuch um

definitive Genehmigung einzureichen.

3, Die Beschwerden 13. Hlig~Ii, Ernst HäberfhiiE~b~erjhs~j~ft

H, Kocher und Edmund Schumacher werden abgewiesen, soweit darauf

- einzutreten ist,

4, Die Beschwerden A. und E. H~geli sowie Rumpf und Thtirkauf

werden abgewiesen.

5, Auf die Beschwerde der Erbengemeinschaft Stöckli-Lachat

wird nicht eingetreten.

6, B, H~geli hat eine EntscheidgebUhr von 150 Franken zu bezahlen,

an welche der Kostenvorschuss angerechnet wird,

7, Ernst HaberthUr, Erbengemeinschaft H. Kocher, Edmund -

Schumacher, A, und E H~geli sowie M, Rumpf und T, Thürkauf

haben eine EntscheidgebUhr von je 100 Franken zu bezahlen,

we1c~he ~nit dem Kostenvorschuss verrechnet wird.

8, Die Erbengemeinschaft Stöckli-Lachat hat an die Kosten des

Verfahrens eine GebUhr von 50 Franken zu bezahlen; der Rest

wird zu~Uck~~tattet;~

9, Die Einwohnergemeinde Hofstetten hat eine GenehmigungsgebUhr

von 300 Franken und die Publikationskosten zu bezahlen,

10, Für die durch das Unternehmen erforderlichen grundbuchlichen

Eintragun~en, Aenderungen und~

buch- und andere AmtschreibereigebUhren und für die Eigen~.ums

Ubertragungen keine Hand~nderungsgebUhren erhoben,
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11. Ueber die Erhebung einer Kapitalgewinnsteuer entscheidet

die zustöndige Steuerbehörde.

~ (Dr. M. Ziegler, Basel)

EntscheidgebUhr Fr. 150.--

Kostenvorschuss ~ (von Kto.18-600 auf Kto.2010-230
umbuchen)Fr. 50.——

(Staatskanzlei Nr.131) Rch

~diumach~~ten (Dr. H. Wolter, Binningen)

Entscheidgeböhr Fr. 100.-—

Kostenvorschuss Fr. 100.-- (von Kto,l8—600 auf Kto.2010-230

Fr — —— umbuchen)

~(G. Stöckli, Therwil)

Kostenvorschuss Fr. 100.——

Kostenanteil Fr. ~

Fr. 50,—— zurUckerstatten

Ernst HaberthUr, Hofstetten

EntscheidgebUhr Fr. 100.--

Kostenvorschuss Fr 100-- (von Kto 18-600 auf Kto 2010-230
umbuchen)

Fr.

~(Dr. H. von Ins,
Dornach)

EntscheidgebUhr Fr. 100,--

Kost~nvorschuss Fr. 100.-- (von Kto.18-600 auf Kto.2010-230
Fr, —.—— umbuchen)

~(Dr. P. Furrer, Dornach)

EntscheidgebUhr Fr. 100,--

Kostenvorschuss Fr~ 100.-- (von Kto.18-600 auf Kto.2010-230
umbuchen)

Fr,
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~ufHofstetten

Entscheidgebühr Fr. 200,--

Kostenvorschuss Fr. 200,—- (von Kto. 18-600 auf Kto, 2010-230
umbuchen)

Fr.

EinwohnerQemeinde Hofstetten

GenehmigungsgebUhr Fr. 300.--

Publikationskosten Fr. 18,--

Fr, 318.—— (Staatskanzlei Nr, 132) Rch

Der Staatssc eiber

Bau-Departement (3) pw, mit Unte~ag~n~~~
Rechtsdienst (2) pw
Tiefbauamt (2)
Hochbauamt (2)

fUr Raumplanung (2)
Steuerverwaltung (2)
Finanzverwaltung (2), mit Anweisung
Kreisbauamt III, 4143 Dornach
Amtschreiberei Dorneck, 4143 Dornach
Baukommission der Einwohnergemeinde, 4149 Hofstetten
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4149 Hofstetten, EINSCHREIBEN/

RECHNUNG
IngenieurbUro A. Hulliger, Hirzengarten 1, 4226 Breitenbach
8, H~geli—Schmidlin, Aeschstrasse 27, 4107 Ettingen,

EINSCHREIBEN/RECHNUNG
A. und E. H~geli-Schumacher, FlUhstrasse 117,

4149 Hofstetten, EINSCHREIBEN
G, Stöckli, Mittlerer Kreis 3, 4106 Therwil, EINSCHREIBEN
Ernst HaberthUr, Choliberg 27, 4149 Hofstetten, EINSCHREIBEN
J. Kocher—Stbckli, Rest, Kreuz, 4149 Hofstetten, EINSCHREIBEN
E. Schumacher, Hagenheimerstrasse 20, 4123 Allschwil, EINSCHREIBEN
M. Rumpf, In den Reben, 4149 Hofstetten, EINSCHREIBEN
R, ThUrkauf, In den Reben, 4149 Hofstetten, EINSCHREIBEN
Dr. Peter Furre~, Kanzleimattweg 6, 4143 Dornach, EINSCHREIBEN
Dr. H, von Ins, Friedensgasse 2, 4143 Dornach, EINSCHREIBEN
Dr. 1-1, Wolfer, Weihermattstrasse 2, 4102 Binningen, EINSCHREIBEN
Dr, M, Ziegler, Augustinergasse 11, 4001 Basel, EINSCHREIBEN




